
Auszüge aus der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung 
für vollstationäre Pflege/Kurzzeitpflege nach § 80a SGB XI   
 
 
zwischen dem  Alexander-Stift e.V.  (Leistungserbringer)  
und den Pflegekassen und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg (KVJS) (Leistungsträger) 
 
 
für das   Gemeindepflegehaus Weinstadt-Schnait 

Buchhaldenstraße 2 
71384 Weinstadt 

 
Die Parteien behalten sich die Ergänzung der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung vor, 
sobald auf Landesebene eine Mustervereinbarung abgeschlossen ist. 
 
 
§ 1 Personalausstattung  
Für die zu erbringenden Leistungen wurde folgende Personalausstattung vereinbart: 
 
Personal im Pflegebereich: Personalschlüssel 
  
Pflegestufe 0/G (nachrichtlich) 1 : 4,55 
Pflegestufe I 1 : 3,13   
Pflegestufe II 1 : 2,23 
Pflegestufe III 1 : 1,81 
 
Fachkraftquote: 50 % 
 
Personal im Bereich Hauswirtschaft und Technik. 
Personalschlüssel: 1 : 5,9 
 
Personal im Bereich Leitung und Verwaltung 
Personalschlüssel: 1 : 30 
 
 
§ 2 Bewohnerstruktur  
Den in der geschlossenen Vergütungsvereinbarung vereinbarten Vergütungen und 
Entgelten lag folgende Bewohnerstruktur zugrunde: 
 
Pflegestufe 0/G (nachrichtlich)   1 Bewohner 
Pflegestufe 1 15 Bewohner  
Pflegestufe 2 14 Bewohner 
Pflegestufe 3   3 Bewohner 
 
 
§ 3 Beginn der Vereinbarung  
Die Leistungs- und Qualitätsvereinbarung gilt ab 03.04.2006. 
 


